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Kapitel 1: Einleitung

 I. Einführung

Im Zuge der Globalisierung, der universellen medialen und technologischen Ver-
netzung sowie interkontinentalen Migrationsbewegungen sind soziokulturelle Phä-
nomene wie die weibliche Genitalverstümmelung und Kindesverheiratung weltweit 
bekannt geworden. Romane und Reportagen haben sich diesen Thematiken in 
wachsendem Maße zugewendet und sie mit bildhaften Assoziationen von ariden 
Landschaften, verunreinigten Rasierklingen, runzeligen Händen und hilflosen Kin-
dern verknüpft. Durch die Veröffentlichung der erfolgreichen Biografie „Wüsten-
blume“ von Waris Dirie im Jahr 1998 wurden unzählige Leser jenseits des Fach-
publikums mit der Problematik der weiblichen Beschneidung konfrontiert. Im Jahr 
2012 ging das Foto eines jemenitischen Mädchens und ihres Ehemanns um die 
Welt, den sie im Alter von sechs Jahren geheiratet hatte, als er bereits 25 Jahre alt 
war.1 Im selben Jahr erregten Medienberichte über öffentliche Überprüfungen der 
Jungfräulichkeit als Vergeltung für das politische Engagement von Frauen, wie sie 
auf dem Tahir-Platz in Kairo während des arabischen Frühlings zu beobachten wa-
ren, internationales Aufsehen. Erst im März 2016 wurde die 21-jährige Jesidin Shi-
lan Hassen in Hannover von ihrem Cousin getötet, weil sie eine Zwangsverlobung 
abgelehnt hatte.2

1 Die Fotografin Stephanie Sinclair wurde für das Foto von der Stiftung World Press Photo in der 
Kategorie Contemporary Issues mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Das Foto und weitere Infor-
mationen sind im Internet abrufbar unter: worldpressphoto.org/collection/photo/2012/contempo-
rary-issues/stephanie-sinclair. Zugegriffen am 17.12.2018.
2 Müller, Und Shilan musste sterben, in: Die Zeit Online, 06.10.2016, im Internet erhältlich unter: 
zeit.de/2016/40/ehrenmord-jesidin-hochzeit-religion-modernes-denken. Zugegriffen am 17.12.2018.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-662-58757-7_1&domain=pdf
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Alle diese Phänomene lassen sich unter dem Begriff der schädlichen traditionel-
len und kulturellen Praktiken zusammenfassen. Ursprünglich als Synonym für die 
weibliche Genitalverstümmelung entwickelt, wird das recht sperrige Wortkonstrukt 
heutzutage zur Beschreibung einer Vielzahl von Bräuchen, Prozeduren und Phäno-
menen verwendet, welche sich auf das Individuum schädlich auswirken, aber sozio-
kulturell akzeptiert und legitimiert werden.3 Den Praktiken ist gemein, dass sie kei-
nen nachweisbaren therapeutischen Zweck verfolgen und in der Regel mit einer 
Beeinträchtigung der Gesundheit sowie anderer Rechtsgüter der betroffenen Perso-
nen einhergehen.4 Dadurch lösen sie ungeachtet dessen, dass sie im horizontalen 
Verhältnis zwischen privaten Individuen und Gruppen durchgeführt werden, die 
menschenrechtliche Schutzverpflichtung des Staates aus.

Auf der Ebene der Vereinten Nationen ist das Konzept der schädlichen traditio-
nellen und kulturellen Praktiken (Harmful Traditional and Cultural Practices) be-
reits in den 1950er-Jahren aufgetaucht. So befasste sich beispielsweise eine Resolu-
tion der UN-Generalversammlung aus dem Jahr 1954 mit „customs, ancient laws 
and practices relating to marriage and family“, welche mit den fundamentalen Prin-
zipien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte unvereinbar seien.5 Beson-
ders weitverbreitete Praktiken, die vor allem Frauen und Mädchen betreffen, haben 
seither eine stetig wachsende und aktive Frauenrechtslobby auf den Plan gerufen 
und die Entwicklung des Konzepts untrennbar mit der Frauenrechtsbewegung ver-
knüpft. Im Jahr 1984 nahm die UN-Menschenrechtskommission eine erste Resolu-
tion mit dem Titel „Traditional practices affecting the health of women and chil-
dren“ an, welche den Grundstein für eine langjährige Auseinandersetzung mit der 
Problematik legte.6 Zahlreiche andere UN-Organe griffen das Thema auf und mach-
ten es zum Gegenstand zahlreicher Debatten und Initiativen. Heutzutage bildet das 
Konzept der schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken einen relevanten 
Bestandteil der internationalen Menschenrechtsagenda.

Insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent zeigt sich zudem in aller Deut-
lichkeit, dass schädliche traditionelle und kulturelle Praktiken auch ein gravieren-
des Hemmnis für das Entwicklungspotenzial einer Region darstellen können. Die 
hohen Geburtenraten und damit verbundene Müttersterblichkeit sind ebenso wie 
die Prävalenz von HIV/Aids in weiten Teilen Subsahara-Afrikas nicht zuletzt Fol-
gen von traditionell-motivierten Eingriffen in die physische Integrität von Frauen 
und Mädchen. Mangelnde Bildungschancen und ein verminderter Zugang zum 

3 Merry, Human rights and gender violence: translating international law into local justice, 2007, 
S. 27.
4 Kouyaté, Harmful Traditional Practices against Women and Legislation, Paper presented at the 
Expert Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against wo-
men, 25. bis 28. Mai 2009, Addis Abeba, S. 2.
5 UN-Generalversammlung, Resolution on the Status of women in private law: customs, ancient 
laws and practices affecting the human dignity of women, A/RES/843 (IX), 17.12.1954, Präambel, 
Abs. 2.
6 UN-Menschenrechtskommission, Resolution 1984/48, 13.03.1984.
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Arbeitsmarkt sind unmittelbare Folgen der Frühverheiratung und anderer Prakti-
ken,  welche nicht nur die individuelle Entfaltung einer Person beschränken, son-
dern darüber hinaus auch zu Lasten der Angehörigen sowie des gesamtgesell-
schaftlichen Wohlstandes gehen. Die internationale Staatengemeinschaft bestätigte 
diese Zusammenhänge, indem sie das Konzept im Jahr 2015 in die nachhaltigen 
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) aufnahm. Das Ziel 5 mit dem 
Titel „Achieve gender equality and empower all women and girls“ nennt als eine 
konkrete Zielsetzung die Beseitigung aller „harmful practices, such as child, early 
and forced marriage and female genital mutilation“. Übereinstimmend hat sich die 
Afrikanische Union die Überwindung aller schädlichen traditionellen und kultu-
rellen Praktiken, die Frauen und Mädchen diskriminieren, insbesondere die weib-
liche Genitalverstümmelung und die Frühverheiratung, in der Common African 
Position on the post-2015 agenda7 sowie in der Agenda 20638 auf die Fahnen ge-
schrieben.

Die Liste der Praktiken, die innerhalb der Vereinten Nationen Bedeutung erlangt 
haben, ist in den vergangenen Jahrzehnten im Kern konstant geblieben. Sie wurde 
indes immer wieder ergänzt, sodass heutzutage auch vergleichsweise unbekannte 
Phänomene erfasst werden, wie die Entfernung der Milchzähne, der Brauch des 
Brustbügelns in Kamerun oder das Phänomen der Hexenverfolgung in Afrika. Ei-
nen abschließenden Katalog gibt es hingegen nicht. Auch in der vorliegenden Un-
tersuchung werden zwar zahlreiche Praktiken erörtert, ohne dass indes ein Anspruch 
auf Vollständigkeit erhoben werden soll. Um Redundanzen zu anderen, umfassen-
den Studien zu vermeiden, wurde beispielsweise von einer eingehenden Analyse 
von Gewaltvorfällen im Zusammenhang mit Mitgift- und Brautpreisforderungen 
sowie des chinesischen Brauchs des Fußbindens abgesehen. Diese Praktiken wer-
den vielfach an anderen Stellen der Literatur untersucht, auf welche hiermit ver-
wiesen wird. Statt ihrer sollen in der vorliegenden Untersuchung bewusst auch 
Praktiken eruiert werden, welche weniger bekannt oder verbreitet sind oder sich in 
bestimmter Hinsicht von dem Paradigma der ‚klassischen‘ schädlichen traditionel-
len und kulturellen Praktiken unterscheiden.

Zu der vermeintlichen Unschärfe und Konturenlosigkeit des Konzepts trägt 
auch die terminologische Vielfalt in den Dokumenten der Vereinten Nationen und 
anderen zwischenstaatlichen Organisationen, den Beiträgen von Nichtregierungs-
organisationen und im akademischen Schrifttum bei. Am weitesten verbreitet sind 

7 Afrikanische Union, Common African Position (CAP) on the Post-2015 Development Agenda, 
Heads of States Summit, Januar 2014, Abs. 43; abrufbar unter: acordinternational.org/silo/files/
common-africa-position-on-post-2015.pdf. Zugegriffen am 17.12.2018; vgl. dazu Klimke, How to 
Unleash the Economic Potenzial of Women in Africa – Challenges and Opportunities in the Con-
text of the Post-2015 Agenda, in: African Yearbook of International Law 21 (2015), [im Erschei-
nen].
8 AU-Kommission, Agenda 2063 – The Africa We Want, Addis Abeba 2015, Abs. 51, 72; abrufbar 
unter: http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/agenda2063.pdf. Zugegriffen am 17.12.2018.
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die Bezeichnungen der harmful traditional practices,9 harmful cultural practi-
ces,10 harmful traditional or customary practices,11 harmful socio-cultural practi-
ces12 sowie harmful traditional and cultural practices.13 Üblich sind auch die For-
mulierungen traditional practices harmful to the health of women and girls 

9 Vgl. z. B. UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child, 2008, S. 69; UN 
Department of Economic and Social Affairs, World Youth Report 2005. Young people today, and 
in 2015, 2005, S.  162; UN-Generalversammlung, Resolution on the girl child, A/RES/62/140, 
18.12.2007, Abs. 13; UN-Menschenrechtskommission, Sub-Commission on the Promotion and 
Protection of Human Rights, Harmful traditional practices affecting the health of women and the 
girl child, E/CN.4/Sub.2/Res/2003/28, 14.08.2003; UN-Sozialausschuss, General Comment 
No. 14, 2000, Abs. 22; UNICEF, Early Marriage: A harmful traditional practice, 2005; UNICEF 
Ethiopia, Harmful Traditional Practices, Briefing Note, 2015, abrufbar unter: unicef.org/ethiopia/
Child_Marriage_and_FGM_2015.pdf. Zugegriffen am 17.12.2018; UNAMA/OHCHR, Harmful 
Traditional Practices and Implementation of the Law on Elimination of Violence Against Women 
in Afghanistan, 2010, im Internet erhältlich unter: https://unama.unmissions.org/sites/default/files/
harmful_traditional_practices_english.pdf. Zugegriffen am 17.12.2018; UN-Generalversamm-
lung, CEDAW-Report, 37th – 39th session, A/62/38, 2007, Abs. 239; CEDAW-Report, 26th and 
27th session, A/57/38, 2002, S. 204, Abs. 136, 338, 399; EU-Parlament, Resolution on ending fe-
male genital mutilation (2012/2684(RSP), B7-0304/2012, 14.06.2012, Abs. C.; Österreichisches 
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Hrsg.), Measures against harmful traditional prac-
tices, Konferenzbericht zur EU-Konferenz „Joint Action of Member States against Harmful Tradi-
tional Practices“ am 25.01.2006, Wien 2006, abrufbar unter: Zugegriffen am 17.12.2018; Kouyaté, 
Harmful Traditional Practices against Women and Legislation, Paper presented at the Expert 
Group Meeting on good practices in legislation to address harmful practices against women, 25. 
bis 28. Mai 2009, Addis Abeba; im Schrifttum: Bailliet, Persecution in the home – Applying the 
due diligence standard to harmful traditional practices within human rights and refugee law, in: 
Nordic Journal of Human Rights 30 (2012), S. 36 ff.; Holtmaat/Naber, Women’s human rights and 
culture, 2010, S. 35 ff.; Sabatello, Children’s Bioethics: The International Biopolitical Discourse 
on Harmful Traditional Practices and the Right of the Child to cultural identity, 2009; Packer, 
Using Human Rights to Change Tradition, 2002, S. 17 ff.
10 UN-Generalversammlung, Resolution on the girl child, A/RES/51/76, 12.12.1996, Abs. 3 lit. c); 
im Schrifttum: Jeffreys, Prostitution as a harmful cultural practice, in: Whisnant/Stark, Not for 
Sale: Feminists Resisting Prostitution and Pornography, 2004; Fagan/Fridlund, Relative Univer-
sality, Harmful Cultural Practices and the United Nations’ Human Rights Council, in: Nordic 
Journal of Human Rights 34 (2016), S. 21 ff.; Longman/Bradley (Hsrg.), Interrogating Harmful 
Cultural Practices. Gender, Culture and Coercion, 2015; Brems, Enemies or Allies? Feminism and 
Cultural Relativism as Dissident Voices in Human Rights Discourse, in: Human Rights Quarterly 
19 (1997), S. 148.
11 UN-Generalversammlung, A/RES/54/133, 07.02.2000; UN-Generalversammlung, A/RES/62/126, 
15.11.2007, Annex, Abs. 41.
12 UN-Menschenrechtsrat, Written statement submitted by the Inter-African Committee on Tradi-
tional Practices Affecting the Health of Women and Children (IAC), a non-governmental organiza-
tion in special consultative statues, A/HRC/21/NGO/129, 12.09.2012, S. 2.
13 UN-Generalversammlung, Resolution on the girl child, A/RES/53/127, 09.12.1998, Abs.  6 
lit. d); A/RES/52/106, 12.12.1997, Abs. 4 lit. d); UN-Menschenrechtsrat, Resolution on the Elimi-
nation of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief, HRC/RES/6/37, 
14.12.2007, Präambel, Abs. 10; operativer Abs. 11 lit. b); UN-Sozialausschuss, General Comment 
No. 14, 2000, Abs. 21.
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beziehungsweise children,14 harmful practices based on tradition, culture, reli-
gion or superstition15 und traditional or customary practices inconsistent with 
human rights and fundamental freedoms.16 Den Ausdruck der traditional or custo-
mary practices affecting the health of women and girls hat die UN-Generalver-
sammlung in ihren vier Resolutionen zu der Thematik aus den Jahren 1997 bis 
2001 verwendet.17 Diesen Wortlaut hat auch der UN-Generalsekretär für die Titel 
seiner zugehörigen thematischen Berichte benutzt, wobei innerhalb der Berichte 
vorrangig die Bezeichnung harmful traditional practices gewählt wird.18 Im 
Schrifttum finden sich daneben weitere Begriffe wie die biomedizinischen oder 
traditional bodily practices, die Praktiken zum Nachteil der physischen Integrität 
einer Person erfassen.19

Innerhalb der Vereinten Nationen werden die Attribute kulturell und traditionell 
im Wesentlichen in austauschbarer Weise verwendet.20 In jüngerer Zeit wird im 
UN-System auch vermehrt nur noch von harmful practices gesprochen.21 Als Be-
gründung dafür wird einerseits angeführt, dass vermieden werden soll, dass traditi-
ons- und kulturverbundene Gemeinschaften an dem Diskurs Anstoß nehmen.22 
Andererseits eröffne die Loslösung von den Attributen der Tradition und Kultur die 
Möglichkeit, auch moderne Phänomene unter das Konzept zu fassen, welche sich 
nicht akkurat als kulturell oder traditionell beschreiben lassen, aber dennoch als 

14 WHO, Resolution on Maternal and child health and family planning: traditional practices harm-
ful to the health of women and children, WHA47.10, 1994; EU-Parlament, Entschließung vom 24. 
März 2009 zur Bekämpfung der Genitalverstümmelung bei Frauen in der Europäischen Union 
(2008/2071(INI)), Abs. 27.
15 International NGO Council on Violence against Children, Violating children’s rights: harmful 
practices based on tradition, culture, religion or superstition, 2012.
16 Europarat, Parlamentarische Versammlung, Recommendation No R (2002) 5 on the protection of 
women against violence, 30.04.2002.
17 Vgl. jeweils UN-Generalversammlung, A/RES/52/99 v. 12.12.1997, A/RES/53/117 v. 9.12.1998, 
A/RES/54/133 v. 17.12.1999 sowie A/RES/56/128 v. 19.12.2001.
18 UN-Generalsekretär, A/53/354 v. 10.09.1998, A/56/316 v. 22.08.2001 sowie A/58/169 v. 
18.07.2003.
19 Sabatello, Children’s Bioethics, 2009, S. 67 ff.
20 Merry, Human rights and gender violence: Translating international law into local justice, 2007, 
S. 27.
21 So z.  B.  UN-Generalversammlung, Child, early and forced marriage, A/C.3/69/L.23/Rev.1, 
17.11.2014; UN-Frauenrechtsausschuss/UN-Kinderrechtsausschuss, Joint general recommenda-
tion No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general com-
ment No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices, CEDAW/C/GC/31-
CRC/C/GC/18, 14.11.2014; vgl. dazu International NGO Council on Violence against Children, 
Violating children’s rights: harmful practices based on tradition, culture, religion or superstition, 
2012, S. 6.
22 Kritisch dazu International NGO Council on Violence against Children, Violating children’s 
rights: harmful practices based on tradition, culture, religion or superstition, 2012, S. 6.
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gesellschaftliche Konventionen akzeptiert werden.23 In der akademischen Ausei-
nandersetzung hat der Begriff der harmful practices noch keinen Widerhall ge-
funden.

Der Verzicht auf die Attribute überzeugt jedoch aus zwei Gründen nicht: Zunächst 
steht die Anerkennung der Existenz von schädlichen Traditionen oder kulturellen 
Bräuchen der Würdigung der positiven Aspekte derselben Kultur nicht entgegen. In 
jeder Kultur finden sich sowohl positive als auch negative Elemente. Eine differen-
zierte Auseinandersetzung mit schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken 
indes kann nur erfolgen, wenn der kulturelle Kontext umfassend eruiert und die zu-
grunde liegenden schädlichen Werte und Normen herausgearbeitet werden.

Zudem liegt der Schwerpunkt der Betrachtung ohne eine solche Kontextualisie-
rung ausschließlich auf dem Schädigungspotenzial einer Praktik. Die betreffenden 
Akteure werden dadurch gleichsam zu Schädigern gemacht. Die Beifügung des 
Schadens erfolgt mangels anderweitiger Verweise entgegen der als sozial allge-
meingültigen Kodex anerkannten Verhaltensweisen. Dabei wird außer Acht gelas-
sen, dass die Akteure von schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken im 
Regelfall keinen Schädigungsvorsatz haben. Obgleich sie objektiv Schaden verur-
sachen, handeln sie subjektiv in der Intention, bestimmte soziale, kulturelle und 
traditionelle Normen zu befolgen. Sie handeln folglich gerade nicht in der An-
nahme, Unrecht zu begehen, sondern fühlen sich im Einklang mit von ihnen als 
gültig erachteten Konventionen; im Gegensatz zum individuellen Delinquenten, der 
sich seines Regelübertritts bewusst ist, bewegt sich der Akteur einer schädlichen 
traditionellen und kulturellen Praktik innerhalb der gesellschaftlich vorgegebenen 
Rahmen. Einem Verstoß käme vielmehr die Nichtbefolgung der zugrunde liegenden 
sozialen Norm gleich. Aus diesem fehlenden Unrechtsbewusstsein darf zwar keine 
Rechtfertigung des schädigenden Verhaltens abgeleitet werden. Effektive und nach-
haltige Maßnahmen zur Beseitigung von schädlichen Praktiken, welche neben der 
strafrechtlichen Verfolgung von Einzeltätern auch gesamtgesellschaftliche Prozesse 
des Bewusstseinswandels anstoßen, können indes nur entwickelt werden, wenn das 
zugrunde liegende kulturelle System berücksichtigt wird.

Die vorliegende Untersuchung hält sich darum grundlegend an den Begriff der 
schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken. Die Kombination der Attribute 
traditionell und kulturell dient dabei zunächst bewusst der Vereinheitlichung, um 
ihre gleichrangige Bedeutung und wechselweise Verwendung im internationalen 
Diskurs zu verdeutlichen. Wie insbesondere im vierten Kapitel näher erläutert wer-
den soll, erweisen sich die Konzepte der Kultur und Tradition überdies als hinrei-
chend interpretationsoffen, um auch neu entstehende soziale Phänomene zu 
 erfassen.

23 So z. B. UN-Frauenrechtsausschuss/UN-Kinderrechtsausschuss, Joint general recommendation 
No. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general comment 
No. 18 of the Committee on the Rights of the Child on harmful practices, CEDAW/C/GC/31-
CRC/C/GC/18, 14.11.2014.
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 II. Stand der Forschung und Ableitung des 
Untersuchungsgegenstandes

Bei der Auswertung des derzeitigen Stands der Forschung zum Konzept der schäd-
lichen traditionellen und kulturellen Praktiken fällt zunächst auf, dass das Thema in 
der angloamerikanischen Literatur eine weitaus größere Resonanz erfahren hat als 
im deutschen Schrifttum. In beiden Fällen sind die Auseinandersetzungen indes 
weit überwiegend durch einen Fokus auf einzelne ausgewählte Praktiken gekenn-
zeichnet, welche beispielhaft zur Veranschaulichung oder gänzlich losgelöst von 
dem allgemeinen, abstrakten Konzept untersucht werden. Eine Auseinandersetzung 
mit dem Konzept der schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken als sol-
ches wurde durch einzelne Abhandlungen seit der Jahrtausendwende angestoßen, 
welche das Thema aus politikwissenschaftlicher sowie ethnologischer Perspektive 
eruieren und für die vorliegende Arbeit wichtige Impulse gegeben haben.24 Auf-
grund der inhaltlichen Vielschichtigkeit des Konzepts der schädlichen traditionellen 
und kulturellen Praktiken gab es zudem diverse Schnittstellen zu Arbeiten, die 
prima facie einen anderen thematischen Fokus aufweisen. Instruktiv waren bei-
spielsweise die Erkenntnisse von Angela Kolbe über die Geschichte des Hermaph-
roditismus sowie insbesondere der Kulturbedingtheit des Zweigeschlechtermodells, 
welches sich erst nach Beginn der Neuzeit herausbildete.25

In der deutschen Rechtswissenschaft fand bislang erst eine marginale Auseinan-
dersetzung mit dem Konzept der schädlichen Praktiken statt. Die wenigen einschlä-
gigen Forschungsarbeiten konzentrieren sich vornehmlich auf die Probleme im Zu-
sammenhang mit einzelnen schädlichen Praktiken im nationalen Recht, namentlich 
die weibliche Genitalverstümmelung sowie die männliche Genitalbeschneidung.26

Eine umfassende rechtspolitische und -historische Analyse der Entwicklung des 
Konzepts steht somit noch aus, ebenso wie eine vergleichende Untersuchung der 
entsprechenden rechtlichen Vorschriften im internationalen und regionalen Men-
schenrechtsschutz. An diesen Stellen möchte die vorliegende Arbeit ansetzen. In nor-
mativer Hinsicht sollen dabei vor allem die menschenrechtlichen Normen und Instru-
mente im Fokus stehen, welche einen konkreten Bezug zum Konzept der schädlichen 
traditionellen und kulturellen Praktiken aufweisen. Welche sonstigen Menschen-
rechte im Einzelnen durch bestimmte schädliche Bräuche tangiert werden können, ist 
hingegen keine vordergründige Fragestellung dieser Arbeit. Der Untersuchungsge-
genstand soll zudem bewusst nicht auf einen Kulturkreis oder eine bestimmte Perso-
nengruppe begrenzt werden, um interkulturelle als auch geschlechterübergreifende 

24 Longman/Bradley (Hsrg.), Interrogating Harmful Cultural Practices. Gender, Culture and Coer-
cion, 2015; Packer, Using human rights to change tradition, 2002; Sabatello, Children’s Bioethics, 
2009; Jeffreys, Beauty and Misogyny: Harmful cultural practices in the West, 2005.
25 Kolbe, Intersexualität, Zweigeschlechtlichkeit und Verfassungsrecht, 2010.
26 Rosenke, Die rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit der weiblichen Genitalverstümme-
lung, 2000; Manok, Die medizinisch nicht indizierte Beschneidung des männlichen Kindes, 2015.

II. Stand der Forschung und Ableitung des Untersuchungsgegenstandes
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Schlussfolgerungen zu ermöglichen. Die Analyse soll von  folgenden zentralen Fra-
gestellungen geleitet werden: Was genau verbirgt sich hinter dem Konzept der 
schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken? Wie wurde es in den Men-
schenrechtsschutzsystemen auf internationaler und regionaler Ebene rezipiert? 
Stellt jede schädliche Praktik auch eine Menschenrechtsverletzung der betroffenen 
Person dar? Welche Rolle spielt die Freiwilligkeit einer Teilnahme an einem schäd-
lichen Brauch für die Beurteilung der Menschenrechtswidrigkeit? Wie weit reicht 
bei schädlichen Praktiken zum Nachteil von Kindern das elterliche Erziehungs-
recht? Schädliche traditionelle und kulturelle Praktiken bewegen sich zudem im 
Spannungsfeld von universalistischen und kulturrelativistischen Menschenrechts-
konzeptionen. Auch wenn die intensive Debatte um die Geltung der Menschen-
rechte in der jüngeren Zeit weitgehend abgeklungen ist, zeigt sich an der vorliegen-
den Thematik, dass das Grundproblem der Auseinandersetzung keinesfalls gelöst 
ist. Eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Kultur und Tradition im Men-
schenrechtsdiskurs ist somit unabdinglich, um die Dynamiken und Kontroversen, 
die die Thematik der schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken umgeben, 
richtig einzuordnen.

 III. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung ist in sechs Kapitel unterteilt. Einleitend wird zunächst im zwei-
ten Kapitel in einer rechtspolitischen Analyse die Entwicklung des Konzepts inner-
halb des Systems der Vereinten Nationen seit den 1950er-Jahren nachvollzogen. 
Damit werden einerseits die Ziele verfolgt, einen umfassenden Überblick über die 
relevanten Arbeitsdokumente sowie Institutionen und Organe zu geben und das 
Konzept in den Kontext von anderen, sich überschneidenden menschenrechtlichen 
Entwicklungen zu stellen. Die chronologische Untersuchung dient überdies dazu, 
die verschiedenen diskursiven Deutungsmuster, in die das Konzept eingekleidet 
wurde, herauszuarbeiten. Die einzelnen Diskursrahmen werden am Ende des Kapi-
tels zusammengefasst und diskutiert.

Anschließend an die rechtshistorische und -politische Annäherung an das Thema 
werden im dritten Kapitel fünf Praktiken, welche für das herrschende Paradigma 
der schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken maßgeblich gewesen sind, 
fallstudienartig untersucht. Für diese Analyse wurden die weibliche Genitalver-
stümmelung, die Früh- und Zwangsverheiratung, die Polygamie, die sog. Ehrver-
brechen sowie die Bevorzugung von Söhnen ausgewählt. In der Auseinanderset-
zung mit diesen schädlichen Bräuchen wird deutlich, dass sie alle ungeachtet ihrer 
divergierenden Charakteristika übereinstimmende Merkmale aufweisen und auf 
sozialen Normen beruhen, deren Wirkungsweise im Lichte der vorgestellten Prakti-
ken genauer untersucht werden soll.

Im vierten Kapitel stehen die Begriffe der Kultur und der Tradition im Zentrum der 
Untersuchung, deren Verständnis für eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem 
Konzept der schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken eine zwingende 

Kapitel 1: Einleitung
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 Voraussetzung darstellt. Dabei werden zunächst die Begriffe selbst auf ihren Bedeu-
tungsgehalt analysiert und anschließend im allgemeinen Menschenrechtsdiskurs so-
wie konkret im Kontext von schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken 
verortet.

Das fünfte Kapitel geht der normativen Rezeption des Konzepts im internationa-
len Menschenrechtsschutz nach. Im Einzelnen werden die UN-Konventionen zu den 
Rechten von Frauen und Kindern untersucht, welche jeweils Vorschriften enthalten, 
die konkret auf die Überwindung von schädlichen Bräuchen gerichtet sind. Deswei-
teren wird eine Stellungnahme zu schädlichen Praktiken aus 2014, die von den bei-
den Konventionsausschüssen gemeinsam erstellt wurde, untersucht. Die rechtsnor-
mative Analyse wird durch eine kritische Auseinandersetzung mit der Auswahl von 
schädlichen Bräuchen im UN-Diskurs ergänzt. Ausgehend von mehreren illustrati-
ven Fallstudien sollen insbesondere vernachlässigte Gruppen, wie Jungen und inter-
sexuelle Kinder, sowie schädliche Praktiken in westlichen Gesellschaften diskutiert 
werden. Unter Berücksichtigung der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse wird 
schließlich ein eigenes Abwägungsmodell zur Beurteilung der Menschenrechtskon-
formität von schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken vorgeschlagen, 
welches auf dem individuellen Menschenrecht auf Kultur beruht.

Die Untersuchung des internationalen Menschenrechtsschutzes wird im sechsten 
Kapitel ergänzt durch einen umfassenden Überblick über die Rezeption des Kon-
zepts in den regionalen Menschenrechtsregimen. Neben den interamerikanischen 
und europäischen Systemen, welche die Problematik vorrangig in den Diskursrah-
men der Gewalt gegen Frauen einbetten, sollen vor allem die Entwicklungen im 
afrikanischen Menschenrechtsschutz im Zentrum stehen. Ergänzend dazu werden 
auch die jüngeren Entwicklungen in den, in der Entstehung befindlichen, Men-
schenrechtsregimes im arabischen sowie im südasiatischen Raum berücksichtigt.

Im siebten Kapitel soll schließlich der Frage nach einer etwaigen völkergewohn-
heitsrechtlichen Geltung des Verbots von schädlichen traditionellen und kulturellen 
Praktiken nachgegangen werden.

III. Gang der Untersuchung
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Kapitel 2: Die Entwicklung des Konzepts 
der schädlichen kulturellen und 
traditionellen Praktiken im System der 
Vereinten Nationen

 A. Vorbemerkung zur methodischen Herangehensweise

Die folgende Untersuchung orientiert sich in ihren Grundzügen an der von Michel 
Foucault konzipierten Diskurstheorie und -analyse, welche er insbesondere in den 
Werken Die Archäologie des Wissens und Die Ordnung des Diskurses entwickelt 
hat.1 Die Diskurstheorie wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen auf-
gegriffen und weiterentwickelt, ohne dass sich indes eine Standardvorgehensweise 
etabliert hat.2 Vielmehr erweist sich die Analysemethode als ein wandlungsfähiges 
Werkzeug, welches zur Behandlung verschiedenster Untersuchungsgegenstände 
aufgegriffen und angepasst werden kann.

Die Diskurstheorie basiert auf der Prämisse, dass eine einzelne Aussage nie aus 
sich heraus verständlich wird, sondern erst durch ihre Einordnung in eine diskursive 
Formation.3 Foucault hat die Diskursanalyse zur methodischen Untersuchung von 
Wahrheitsdiskursen entwickelt. Hinter dem Begriff der Wahrheit verbirgt sich nach 

1 Foucault, Die Ordnung des Diskurses, 1993; ders., Die Archäologie des Wissens, 7. Aufl., 1995.
2 In den Sozialwissenschaften: Bührmann/Diaz-Bone/u. a. (Hrsg.), Diskursanalyse in den Sozial-
wissenschaften, 2008; in der Politikwissenschaft: Kerchner/Schneider (Hrsg.), Foucault: Diskurs-
analyse der Politik: eine Einführung, 2006; in der Rechtswissenschaft: Voithofer, Frau & Mann im 
Recht, 2013, S. 69 ff.
3 Foucault, Die Archäologie des Wissens, 7. Aufl., 1995, S. 48 ff.

„Human rights, viewed at the universal level,
bring us face-to-face with the most challenging
dialectical conflict ever: between ‚identity‘ and ‚otherness‘,
between the ‚myself‘ and ,others‘.
They teach us in a direct straightforward manner
that we are at the same time identical and different.“
(Boutros Boutros-Ghali)

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-662-58757-7_2&domain=pdf


12

seinem Verständnis kein universalistisches Absolutem im Sinne einer Wahrheit par 
excellence. Im Zentrum steht vielmehr die Ermittlung dessen, was zu einer be-
stimmten Zeit als das „Wahre“ anerkannt wird. Eine Wahrheit im Sinne von Fou-
cault existiert somit stets in einem Spannungsfeld aus Machtbeziehungen, welche 
die Entstehung und Manifestation von Wahrheitsregimen bewirken.4 Die Diskurs-
analyse präsentiert sich als eine spezifische Vorgehensweise, „Methoden, Theorien 
und Gegenstände in Beziehung zu setzen“5 und die Entwicklung von bestimmten 
Themen sowie ihrer Konstruktion und Wahrnehmung nachzuvollziehen.6 Sie eröff-
net die Möglichkeit, Vorstellung und Wahrheit, Fiktion und Realität als eng mitei-
nander verwoben zu konzipieren.7

Ausgehend von diesen Überlegungen wird der Begriff des Diskurses in der folgen-
den Analyse verstanden als die Art und Weise, wie der Topos der schädlichen traditio-
nellen und kulturellen Praktiken innerhalb des Systems der Vereinten Nationen ge-
deutet, formiert und artikuliert wird. Die Untersuchung soll den folgenden Fragen 
nachgehen: Wann, wie und warum wurde die Idee der schädlichen traditionellen und 
kulturellen Praktiken zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb der Vereinten Natio-
nen thematisiert? Wie wurde sie gedeutet, modifiziert und adaptiert? Welche Legiti-
mationsstrategien wurden verfolgt? Welche verwandten bzw. benachbarten Diskurse 
wurden integriert? Die Untersuchung verfolgt damit neben dem generellen Ziel, einen 
umfassenden Überblick über die thematische Entwicklung des Konzepts innerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen zu geben, die Intention, den Spezialdiskurs zu 
schädlichen traditionellen und kulturellen Praktiken zu rekonstruieren und Entwick-
lungslinien sowie Brüche aufzuzeigen. Dazu soll zunächst eine chronologische Auf-
arbeitung des Prozesses unternommen werden, die einen Bogen von den Gründungs-
jahren der Vereinten Nationen bis hin zu den jüngsten Entwicklungen einschließlich 
der nachhaltigen Entwicklungsziele spannt. Im Anschluss daran soll das Konzept im 
Rahmen einer kritischen Auswertung und Würdigung diskursiv eingeordnet werden.

 B. Aufkommen des Begriffs und frühe Entwicklung: 1952 bis 
1979

 I. Erste Auseinandersetzungen mit der Problematik

Die Problematik der schädlichen traditionellen Praktiken wurde von den Vereinten 
Nationen erstmalig in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts themati-
siert. Verschiedene Kolonialverwalter hatten von besorgniserregenden Praktiken 
berichtet, mit denen sie in den ihnen untergeordneten Territorien in Berührung 

4 Vgl. z. B. Foucault, Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit I, 8. Aufl., 1995, S. 19 ff.
5 Schweitzer, Diskursanalyse, Wahrheit und Recht: Methodologische Probleme einer Diskursana-
lyse des Rechts, in: Zeitschrift für Rechtssoziologie 35 (2015), S. 202.
6 Baer, Rechtssoziologie, 3. Aufl., 2017, S. 277.
7 Bruns, Wissen – Macht – Subjekt(e). Dimensionen historischer Diskursanalyse am Beispiel des 
Männerbunddiskurses im Wilhelminischen Kaiserreich, Österreichische Zeitschrift für Ge-
schichtswissenschaft 16 (2005), S. 106.

Kapitel 2: Die Entwicklung des Konzepts der schädlichen kulturellen und traditionellen …
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gekommen waren – insbesondere der weiblichen Genitalverstümmelung. Im Jahre 
1952 wurde der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) von 
der Kommission zum Status der Frau (CSW) aufgefordert, zu der Frage Stellung zu 
nehmen. In der folgenden Resolution rief der Wirtschafts- und Sozialrat alle Mit-
gliedsstaaten dazu auf,

„[to] immediately [take] all necessary measures with a view to abolishing progressively in 
the countries and territories under their administration all customs which violate the physical 
integrity of women, and which thereby violate the dignity and worth of the human person“.8

Die Resolution des Wirtschafts- und Sozialrats zog eine intensive Debatte nach 
sich, welche sich im Kontext des damals vorherrschenden Kulturrelativismus je-
doch vorrangig auf die Frage konzentrierte, ob die Vereinten Nationen zu einer Aus-
einandersetzung mit schädlichen traditionellen Praktiken überhaupt befugt seien.9 
Im Jahr 1958 forderte der Wirtschafts- und Sozialrat die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) dazu auf, eine Studie zu rituellen Operationen an Mädchen zu erstellen 
und die Ergebnisse an die Kommission zum Status der Frau weiterzuleiten. Diese 
Vorgehensweise wurde von der WHO jedoch abgelehnt mit der Begründung, dass 
„the rituals in question were based on social and cultural notions, the study of which 
was outside the competence of WHO“.10 Diese Argumentation stand ganz im Lichte 
des herrschenden kulturrelativistischen Zeitgeists und des starken Bekenntnisses 
zum Recht auf kulturelle Selbstbestimmung, wie es auch jeweils in Art. 1 Abs. 1 der 
beiden UN-Menschenrechtspakte aus dem Jahr 1966 zum Ausdruck kommt.

Eine Ausnahme von dieser Position der Nichteinmischung lässt sich indes im 
Hinblick auf bestimmte traditionelle Heiratspraktiken feststellen. So äußerte die 
UN-Generalversammlung in einer Resolution aus dem Jahr 1954 die Besorgnis, dass

„in certain areas of the world, women are subject to customs, ancient laws and practices 
relating to marriage and the family which are inconsistent with these principles [of the Uni-
versal Declaration of Human Rights]“ [Einschub d. d. Verfasserin],11

und rief alle Mitgliedsstaaten, einschließlich der Staaten, die für die Verwaltung von 
Gebieten ohne Selbstregierung und von Treuhandgebieten verantwortlich waren, 
dazu auf,

„to take all appropriate measures in the countries and territories under their jurisdiction with 
a view to abolishing such customs, ancient laws and practices by ensuring complete free-
dom in the choice of a spouse; abolishing the practice of the bride-price; guaranteeing the 
right of widows to the custody of their children and their freedom as to remarriage; elimi-
nating completely child marriages and the betrothal of young girls before the age of puberty 
and establishing appropriate penalties where necessary […]“.12

8 UN-Wirtschafts- und Sozialrat, E/RES/445 C (XIV), 28.05.1952.
9 Vgl. z. B. Löprick, Die Bekämpfung der Genitalverstümmelung an Mädchen, in: von Schorlemer 
(Hrsg.), Die Vereinten Nationen und die Entwicklung der Rechte des Kindes, 2004, S. 288.
10 UN-Unterkommission zur Verhinderung von Diskriminierung und für Minderheitenschutz, Spe-
cific Human Rights Issues Women And Human Rights: Ninth report and final report on the situa-
tion regarding the elimination of traditional practices affecting the health of women and the girl 
child, prepared by Ms. Halima Embarek Warzazi, E/CN.4/Sub.2/2005/36, 11.07.2005, Abs. 13.
11 UN-Generalversammlung, Resolution on the Status of women in private law: customs, ancient laws 
and practices affecting the human dignity of women, A/RES/843(IX), 17.12.1954, Präambel, Abs. 2.
12 Ibid., Abs. 1.
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